
Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG hingewiesen.

Tönisvorst, 02.09.2024

t^dcntenberg
(Bürgermeister)

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen 
zwischen dem Kreis Viersen und den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten 
und Schwalmtal sowie den Städten Kempen, Nettetal und Tönisvorst über die 
Wahrnehmung der Aufgaben der internen Meldestelle im Sinne des 
Hinweisgeberschutzgesetzes in Verbindung mit dem Hinweisgeberschutzgesetz- 
Ausführungsgesetz vom 14. /18. /19.06. und 31.07.2024 gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. 
§ 29 Abs. 4 Satz 2 Ziff. 1 b) des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
am 09.08.2024 aufsichtsbehördlich genehmigt und im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (Ausgabe Nr. 34 vom 22.08.2024) öffentlich bekannt 
gemacht.

Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zwischen dem 
Kreis Viersen und den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und 
Schwalmtal sowie den Städten Kempen, Nettetal und Tönisvorst über die 
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